
~I::- _&6. der Beilagen zu den st.enographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

(, DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN ~Jien, am 15. =l~ärz 1972 

t 
Zl.5210-Pr.2/1972 020t-/ A.B. 

zu ::2lfl / J. 
rr',~<. at1 .. J.~~J~~!!J972 

An die 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates . 

Parlament 
Wie n 10 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Kern und Genossen vom 3 .. Februar 1972, 

Nr. 248/J, betr. Begu.tachtung der Verordnung über die Erhöhung der 

freien Station (Sachbezugs-wsrte), beehre ich mich mitzuteilen: 

ad1) Der Entwurf zur Verordnung vom 240Juni 1971, BGBI.Nro 255, 

wurde am 19. Nai 1971, unter ho. Zl. 250.808~9a/'71, zur Begutach

tung an die Präsidentenkonferenz d.er Landwirtschaftskammern Öster

reichs versendet; schon vorher, und zwar am 30.April und 10.Mai 1971 

l,Alurde der Inhalt des Ent\tlurfes mit der Interessenvertretung ein

gehend durchbesprochen. 

ad 2) In der schri"f.tlichen Stellungnahme der Präsidentenkonferenz 

V(?"ill 11.6Q1971 heißt es: "daß sie den mit dem H •••• Verordnungs .... 

entwurf vorgeschlagenen Erhöhungen der Durchscb.ni ttssä tze für die 

Umsatz- und Gevlinnermittlung nicht zustimmen kann ".0." 0" Entschie

den abgelehnt wird insbesondere die E:chöhung der IJauschalsätze für 
~. T' 1 l' f" ~ J~"l 19"0 tI Ule J.er.ü.a:c;ung ur Las c.U.J.r I, • ••• 0 

ad 3) Die als I.'[ert der freien Station in § 3 Abs 0 2 der VeJ.'ord~ 

nung vom 2LI'$ Juni 1971) BGBl~Nr. 255 für "]970 bZ11. "1971 festgeleg

ten Beträge von 9.000 S(für jede weit.ere Person von 7.200S) bzw. 

9.720 .s (für jede vleitere Person 70 T?6 S) korrespondieren mit den 

jeweils geltenden Sachbezugs'v'[·3rtregelungen für Unselbständige (AÖFV. 

Nr .. 278/1968 bzw. AÖJj'V. Nr. 199/1970) 0 

Der auf Grund der Verordnung vom 50401968, BGBI.Nr. 132, bei der 

für die Ausgedingsverpflichteten durchzuführenden Veranlagung des 

Jahres ~1969 gel tende wert der von diesem Persouenkreis gevlährten 

freien Station von S 6768 (für jede weitere Person von 5414 S) 

basiert noch auf der für das erste Jab.r (1967) der dreijährigen 

Geltung der Verordnung, BGBloNr. 132/1968, maßgebenden Sachbezugs

v;ertregelung (AÖFv. Nr.8/1967) .. Dies hat im Falle seiner Anwendung 

bei der Veranlagung des Bezugsberechtigten für das Kalenderjahr 1969 

zu einer .Unterbesteuerung gefw...rt. Aus einer solchen Untel'besteuerulJg 
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1969 kann aber keine überbesteuerung 1971 abgeleitet werden, weil, 

"lie barei_ts ge:3agt, die Vergleichsbasis (Veranlagung 1969 beim 

Bezugsberechtigten) einen nicht gerechtfertigten Steuervorteil 

bewirkt hat4 

t 

Gemäß § 17 Abs" 2 Bewertungsgesetz -1955 sind Nutzungen und Leistun

gen, die nicht in Geld bestehen, mit den liblichen Mittelpreisen 

des VerbrauchsQrt;es anzusetzeno Gegen die aus Vereinfachungsgründ.en 

erfolgende Anwendung der Ri.chtlinj_ensiitze für die BevJertung der 

Sachbez.üge (freie Station) für landwirtschaftliche Arbeitnehmer 

bei der Ermittlung des Jahremo.rertes der Ausgedingsleistungen be

stehen auf Grund der RechtssF:r.:'eehung desVerwaltu.ngsgerichtshofes 

keine Bedenken (VwGH von:: 9.1~-1952, Zl.1516/1.~8 und. vom 6.4,,1956, 

Zl~2086/5/~·) 0 Diese Bachbezugswerte stellen IUndestsätze dar, die 

eher unter d.en tatsäd:L1.ichen Mittel.preisen des Verbrauchsortes 
liegen~ 

§ 16 Bev,rertung:::-;gesetz; 1955 in o.er zu::n 1. ~·1. "j971 geltenden FaSS1Ll1g 

enthält gegEmüber der bisherigen. Reg(:;lung sOVio.hl d.ie Senkung der 

Kapi talisierungsf(~1~toren 'auf Grund des nun unterstellten Zinssatzes 

von 5,5 % als auch eine besse:ce Differenz:Lerune; innerhalb der Al

tersstufen, sodaß eine Härte bei der Besteuerung von Ausnehmern 

nicht gegeben erscheint o 

Sollten 'vereinzel t Leibrent:0n~T;:;rträg":; (AUf3gedinge) abgeschlossen 

1."lorden, die nur Zlnrr i~VleGke der Sicher.''\)ng der überge beJ:' überhöhte 

Leistungen des tJbernehmers en'l;hal ten~ so bleibt; 08 den Vertrags

parteien unbenommen, die tatsächlichel1. J.~eistungeYl f'Ü.r die Besteue
rung nach zt.l1;;eis en ~ 
Zu ~ . ~ . '" ""1. + -. . 1 f" .;J • V .. t Q8TIJ J.D. (ler 11.m:raE;e angelunr,;en be:'-Srne .1 •• Ul'" \..üe ermogens euer 

ist festzustellen, daß die 8teuGrb(;~träge unrichtig ermittelt 'ltJUrde:n. 
Beispiel: 

Ehepaar, Alter 60 (Tanre, freie .Station und Bargeldbezug 

von 1000 S monatlich. 

JahreS\iert der Le:istun(?; 

Vervielfacher 
§ 16 Abs.2 Bewertungsges~tz x 11 

10101971 

1 '7 GL~96.--
12.000,,---, -
29.496.--

x 9 
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Ke_pi tal.wert 

Freibeträge (2 Personen) 
Steuerpflichtiges VermBgen 
(auf 1000 S abgerundet) 

VermB~enst~l? .220. 

101 0 1969 

266.002.-

_ .. 1?O. 000 .. --, 

106.000.-
.:") 3Q.o -- _ 

101 0 1971 

26504640--
160 0 OOO·o·-~ 

105.000 .. --

525.--
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